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Qar Sozialismus siegt f
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands — 

eine Partei der Gesetzlichkeit
Diskussionsbeitrag des Ministers der Justiz, Dr. Hilde Benjamin, auf dem V. Parteitag der SED

Es ist nicht neu, daß auf unseren Parteitagen und 
Parteikonferenzen die Fragen des Rechts behandelt 
werden. Auf dem III. Parteitag sprach Genosse Wilhelm 
Pieck das stolze Wort: Die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands ist die Partei der Gesetzlichkeit und der 
demokratischen Ordnung. Der Verpflichtung dieses 
Wortes sind wir, die Juristen, Justizfunktionäre, uns 
stets bewußt gewesen, und wir haben diese Verpflich
tung um so ernster genommen, je unverhüllter die 
Bundesrepublik sich als Staat der Justizwillkür und 
Gesetzlosigkeit entlarvte.

Das 33. Plenum, das das Aktionsprogramm für die 
nächsten Jahre aufstellte, bezog das Recht und im be
sonderen seine Anwendung durch die Justizorgane in 
dieses Aktionsprogramm ein.

Wie aber mit dem Übergang zum beschleunigten 
Aufbau des Sozialismus unsere ökonomischen Verhält
nisse und unserer Staat eine neue Qualität gewonnen 
haben, so gewinnt auch die Rolle des Rechts eine neue 
Qualität, und neben die Hauptaufgabe des Schutzes der 
Arbeiter-und-Bauern-Macht und der Sicherung der so
zialistischen Errungenschaften tritt in immer stärkerem 
Maße seine Funktion als Instrument der. Führung der 
Menschen und der schöpferischen Entwicklung der so
zialistischen Beziehungen der Menschen untereinander.

Das Recht wird darüber hinaus immer mehr zum 
Faktor der Bildung des sozialistischen Bewußtseins und 
der gesellschaftlichen Erziehung, im besonderen auch 
der Vorbeugung von Rechtsverletzungen. Und alles dies 
stellt Aufgaben nach verschiedenen Seiten der Gesetz
gebung, der Rechtsanwendung, in der Staats-, und 
Justizpraxis und der Rechtswissenschaft.

Und wir müssen die Frage beantworten: Wie werden 
wir diesen Anforderungen gerecht?

Die Aufgabe, neue Gesetze zu schaffen, wie sie Ge
nosse Walter Ulbricht stellte, die in sich geschlossen 
das einheitlich sozialistische Recht darstellen werden, 
gibt eine begeisternde Perspektive. Ich,denke nicht an 
die Juristen, die „Nun endlich!“ sagen, weil ihr Be
dürfnis nach einem Halt an den Buchstaben des Ge
setzes sie hinderte, unsere bisherigen Gesetze im so
zialistischen Sinne anzuwenden und auszuldgen. Ich 
spreche für alle die, die in der Gesetzgebung eine be
sondere Erscheinung des großen schöpferischen Prozes
ses sehen, jenes Prozesses, der die Erfahrungen der so
zialistischen gesellschaftlichen Praxis verallgemeinert, 
um die Verallgemeinerung im Gesetz erneut der großen 
Probe auf ihre Richtigkeit in der Praxis zu unter
ziehen.

Um diese neuen, sozialistischen Gesetze zu machen, 
müssen alle, die an ihrer Vorbereitung arbeiten, die 
volle Weite unserer gesellschaftlichen Ordnung, die 
Tiefe unserer sozialistischen Sittlichkeit verstehen und 
von der Perspektive durchdrungen sein: Wir schaffen 
Gesetze, die dem Siege des Sozialismus dienen!

Und diese Gesetze müssen in enger Zusammenarbeit 
mit den Arbeitern, Bauern und Werktätigen entstehen. 
Es wird eine sehr konkrete Planung festgelegt werden

müssen, mit welchen Methoden die Arbeiten an diesen 
neuen Gesetzen in Angriff genommen werden. Wir 
werden manche Zeitvorstellung dabei sehr verändern 
müssen; denn diese neuen Gesetze dürfen nicht erst 
kommen, wenn alles geschafft ist. Sie sollen aktiv mit- 
wirken bei dem beschleunigten Aufbau des Sozialismus. 
Ihr sozialistischer Inhalt soll das sozialistische Bewußt
sein aller Werktätigen, der Staats- und Wirtschaftsfunk
tionäre mit formen.

Die Gesetzgebung ist die eine Seite der Durchsetzung 
des sozialistischen Rechts, die Anwendung eine andere. 
Und auch sozialistische Gesetze können formal ange
wandt werden.

Ich muß hier, wie schon auf dem IV. Parteitag, sagen: 
Noch immer kämpfen wir in den Organen der Justiz 
um die Lösung der Grundfragen der parteilichen An
wendung des Rechts.

Ich will hier nur über die Justizorgane sprechen. 
Allerdings ist die Forderung, unser sozialistisches Recht 
parteilich anzuwenden, das heißt, dem Sozialismus zu 
dienen, eine allgemeine Forderung an den gesamten 
Staatsapparat; und sie gilt z. B. für die Finanzorgane 
bei der Anwendung des Steuerstrafrechts und für die 
Arbeitsgerichte und Vertragsgerichte im gleichen Maße.

Die Genossen in den Justizorganen haben in den letz
ten Monaten Bilanz über den Stand ihrer Arbeit ge
zogen. Wir haben die Kritiken, die auf den Kreis- und 
Bezirksdelegiertenkonferenzen geübt wurden, sehr ernst
genommen. Wir werden in jedem einzelnen Fall prü
fen, wie falsche Entscheidungen richtigzustellen sind. 
Aber es geht nicht nur darum, den Einzelfehler zu be
richtigen, es geht allerdings — und das möchte ich auch 
hier aussprechen — auch nicht darum, eine im ganzen 
gesehen falsche Linie in unserer Rechtsprechung zu be
richtigen. Aber es geht darum, daß es uns noch immer 
nicht mit völliger Sicherheit und in allen Fällen ge
lingt, die Einheit von strikter Einhaltung des Gesetzes 
und der Parteilichkeit, die die beiden Seiten der sozia
listischen Gesetzlichkeit ausmachen, durchzusetzen. Da
zu kommt, daß die Einflüsse des Revisionismus und 
Dogmatismus, wie sie der Rechenschaftsbericht hervor
hebt, diese Unsicherheit noch verschärft haben und daß 
auch formal-juristische Einflüsse, die aus Studium und 
Fernstudium kommen, sich auswirkten. Auch wurden 
die Lehren des 30. und 33. Plenums nicht schnell und 
nicht gründlich genug ausgewertet, und so kommt es, 
daß noch immer in konkreten Fällen die Lage des 
Klassenkampfes nicht richtig eingeschätzt wird. Es er
gehen Entscheidungen — und Beispiele dafür könnte 
wahrscheinlich jeder einzelne von euch nennen —, die 
nicht der Aufgabe, den sozialistischen Staat zu schützen, 
gerecht werden, die den Aufbau des Sozialismus nicht 
vorantreiben, sondern ihm entgegenwirken, die nicht 
als Motor auf das Bewußtsein wirken. Und das gilt 
nicht nur für Urteile, das gilt auch für Anklagen, und 
das gilt für die Allgemeine Aufsicht des Staatsanwalts 
und auch für die politische Massenarbeit. Aber es ist 
klar, je höher und je schneller der Aufbau des Sozialis
mus voranschreitet, um so weniger dürfen wir Ver-


